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Beschlussvorlage  
- öffentlich - Datum: 08.03.2022 

 
Fachbereich/Eigenbetrieb Fachbereich II 
Fachdienst FD II.1 

 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Magistrat 08.03.2022 zur Kenntnis 
Haupt- und Finanzausschuss 15.03.2022 zur Kenntnis 
Stadtverordnetenversammlung 17.03.2022 zur Kenntnis 
Stadtverordnetenversammlung 27.04.2022 beschließend 
Haupt- und Finanzausschuss 31.05.2022 zur Kenntnis 
Stadtverordnetenversammlung 02.06.2022 beschließend 

 
Übergeordnete Themen  Themenziele 
   

 
 
Betreff: 

Feststellung der Jahresabschlüsse 2010 bis 2019 der Stadt Raunheim. 
 

 
Beschlussvorschlag: 

1. Die Berichte über die Prüfungen der Jahresabschlüsse zum 31. Dezember 2010 bis je-
weils zum 31. Dezember 2019 und der Rechenschaftsberichte für die Haushaltsjahre 2010 
bis 2019 der Stadt Raunheim werden zur Kenntnis genommen. 
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Sachdarstellung: 

Städte und Gemeinden in Hessen sind gem. § 112 Abs. 1 Hessische Gemeindeordnung (HGO) 
dazu verpflichtet für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustel-
len, der den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung entspricht. Er beinhaltet sämtliche Ver-
mögensgegenstände und Schulden, sowie Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendun-
gen, Einzahlungen und Auszahlungen. Durch den Jahresabschluss erfolgt die tatsächliche Dar-
stellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kommune. 

Die Jahresabschlüsse 2010 bis 2019 der Stadt Raunheim wurden durch den Magistrat aufge-
stellt (2010 bis 2013 am 12.01.2016, 2014 am 27.09.2016, 2015 am 07.12.2017, 2016 am 
30.01.2018, 2017 am 15.01.2019, 2018 am 22.04.2021, 2019 am 12.01.2021) und der Kommu-
nalaufsicht zur Genehmigung vorgelegt. Aufgrund der hohen Auslastung der Kommunalaufsicht 
in den vergangenen Jahren durch die Vielzahl der eingereichten Jahresabschlüsse, gab es bei 
der Prüfung einen entsprechenden Zeitverzug.  

Gem. § 113 HGO hat der Gemeindevorstand nun nach Abschluss der Prüfungen durch das Rech-
nungsprüfungsamt (§ 128) die Jahresabschlüsse mit den Schlussberichten des Rechnungsprü-
fungsamts der Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen. 

 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 

Finanzielle Auswirkungen Wählen Sie ein Element aus. 

Haushaltsjahr Haushaltsjahr 

Kostenstelle Kostenstelle 

Sachkonto Sachkonto 

Investitionsnummer Investitionsnummer 

Bedarf bei außer- oder überplanmäßigen Ausgaben Betrag Euro 

Kostenstelle 
Kosteneinsparung Betrag Euro 

Sachkonto 

Kostenstelle 
Deckungsvorschlag 

Ertragserhöhung Betrag Euro 
Sachkonto 

Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung: Wählen Sie ein Element aus. 

Sonstige Hinweise: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
 
Jühe Lang Bader 

Bürgermeister Fachbereich II Fachdienst II.1 
 
 
Anlage(n): 

(1) Microsoft Word - Revision zu ext. Bericht 2018.docx 

http://www.rv.hessenrecht.hessen.de/lexsoft/default/hessenrecht_rv.html?doc.hl=1&doc.id=jlr-GemOHE2005rahmen:juris-lr00&documentnumber=1&numberofresults=218&showdoccase=1&doc.part=X&paramfromHL=true#docid:146137,143
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(2) Microsoft Word - Revision zu ext. Bericht 2019.docx 
(3) JAB 2010 
(4) JAB 2011 
(5) JAB 2012 
(6) JAB 2013 
(7) JAB 2014 
(8) JAB 2015 
(9) JAB 2016 
(10) JAB 2017 




